Textvorschläge für Schreiben an die Abgeordneten (auch diejenigen, die keine e-mail haben und daher die Audio-Datei nicht mailen können, können sich per Brief und auch ggf. per Anruf oder Fax beteiligen, in dem sie die Abgeordneten darauf ansprechen, dass ihnen die Audio-Datei ja sicherlich auf anderen Wegen zugegangen sei. Zudem ist sie unter www.BuergergegenFluglaerm.de abrufbar.)

Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr Abgeordnete(r)

Wir bitten Sie, die beigefügte/Ihnen sicherlich auf anderen Wegen bereits zugegangene Aud-Datei aufmerksam anzuhören und uns baldmöglichst eine Rückmeldung dazu zu geben. Gern würden wir mit Ihnen darüber sprechen.

Als VOLKSvertreter/in sind Sie verpflichtet, Ihren Wählern einige Minuten Ihrer Zeit zu opfern und sich verantwortungsvoll – Ihrem Eid und Wahlauftrag folgend – um die Sorgen und Nöte nicht nur Ihrer Wähler, sondern aller Menschen zu kümmern. Wir bitten Sie daher, die beigefügte Audio-Datei aufmerksam zu hören und kurzfristig dazu Stellung zu beziehen. Wir werden Ihre Stellungnahme kritisch würdigen.

Das von verdeckt arbeitenden Mitarbeitern der Flughäfen Frankfurt und Köln/Bonn entworfene Fluglärmgesetz führt dank zu hoher Grenzwerte zu deutlich zu kleinen Lärmschutzzonen an allen deutschen Flughäfen. Diese bleiben hinter der höchst-richterlichen Rechtsprechung weit zurück. Die Schallschutzverordnung führt dank zu hoher, zulässiger Grenzwerte dazu, dass in den zu kleinen Schutzzonen obendrein ein viel zu geringer Schutz gewährt wird. Nun versucht die Luftverkehrslobby unter Vorspiegelung falscher Argumente auch noch, den grundgesetzlich verankerten Schutz der Nachtruhe und Gesundheit auszuhebeln, indem §29b des Luftverkehrs-gesetzes geändert werden soll.

Dies können und dürfen wir nicht hinnehmen, und dies werden wir nicht hinnehmen.

Sollten Sie bereit sein, zu Gunsten einiger Billigflieger mit vorgeschobenen Job-Argumenten unsere Gesundheit zu opfern, werden wir uns zu wehren wissen. Wir bitten Sie daher eindringlich, die beigefügte mp3-Datei aufmerksam anzuhören. Ihre aussagekräftige Stellungnahme werden wir mit dieser Datei veröffentlichen.

Es ist schon ungeheuerlich, dass das neue Fluglärmgesetz (FLG) nicht von Ministeriums-Mitarbeitern, sondern von Angestellten der Flughäfen Frankfurt und Köln/Bonn verfasst wurde (Monitor berichtete). Die schon viel zu kleinen Schutzzonen wurden durch eine unzureichende Verordnung noch weiter reduziert. Nun will die Luftverkehrs-Lobby auch noch Gesetze zu ihren Gunsten verändern.

Eine Änderung des § 29b des Luftverkehrsgesetzes ist grundgesetzwidrig. Ungestörter Schlaf ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit. Diese ist in Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert.

Die Befreiung von der Kerosinsteuer begünstigt den Luftverkehr und benachteiligt andere Verkehrsträger wie z.B. die Bahn. Zumindest für innerdeutsche Flüge könnte eine Kerosinsteuer sofort eingeführt werden, sie würde keine Airline benachteiligen.

Bitte fügen Sie ggf. lokalspezifische Aspekte hinzu !

Wichtig ist, dass die Aufrufe an die MdB´s von möglichst vielen Seiten kommen, es genügt also nicht sich auf den Nachbarn zu verlassen. Jede(r) Abgeordnete muss wissen, dass es auch in ihrem/seinem Wahlkreis und in den Nachbarkreisen Aber-tausende von Betroffenen gibt, die sich nicht mehr alles gefallen lassen. Verlangen Sie von den MdB`s, dass sie IHNEN Rechenschaft ablegen ! 

